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RS OGH 1990/10/9 4Ob91/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1990

Norm

JN §83c

Rechtssatz

§ 83 c JN ist nicht etwa im Anschluß an F Prunbauer (in RdW 1988,285 f) einschränkend dahin auszulegen, wonach

Gegenstände nur von demjenigen " vom Ausland abgesendet worden sind", der den Speditionsvertrag oder

Frachtvertrag abgeschlossen hat; es kommt nicht darauf an, ob sich der ausländische Verkäufer eines Mittelsmannes

bedient oder seine Waren selbst ins Inland befördert (4 Ob 33/89).

Entscheidungstexte

4 Ob 91/90

Entscheidungstext OGH 09.10.1990 4 Ob 91/90
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